
 

I. Allgemeines 

1. Maßgebliche Rechtsgrundlage für alle von uns (Auftragnehmer) 
übernommenen Aufträge sind die Verdingungsordnung für 
Bauleistungen, Teil B (VOB/B), sowie die nachstehenden 
Geschäftsbedingungen. Sie werden schon jetzt für alle zukünftigen 
Geschäftsbeziehungen vereinbart und haben Vorrang  vor 
abweichenden Bedingungen des Auftraggebers.  

2. Alle Vertragsabreden bedürfen der Schriftform. Abweichungen 
und Ergänzungen werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn sie 
schriftlich von uns bestätigt werden (§ 126 a BGB). 

 

II. Angebote und Unterlagen 

1. Angebote des Auftragsnehmers sind grundsätzlich freibleibend. 
Soweit ein schriftliches Angebot oder ein Angebot in elektronischer 
Form des Auftragnehmers vorliegt und nichts anderes vereinbart 
ist, ist das Angebot für die Zeit von 15  Kalendertagen nach 
Zugang beim Auftraggeber bindend.  

2. Gewichts- oder Maßangaben in Angebotsunterlagen des 
Auftragnehmers (z. B. in Plänen, Zeichnungen, Abbildungen) sind 
nur annährend gewichts- und maßgenau, soweit nicht diese 
Angaben auf Verlangen des Auftragsgebers als verbindlich 
bezeichnet werden. 

3. Angebote, Kalkulationen, Pläne, Zeichnungen, Berechnungen, 
Nachprüfungen von Berechnungen, Kostenvoranschläge oder 
andere Unterlagen des Auftragnehmers dürfen ohne Zustimmung 
des Auftragsnehmers weder vervielfältigt oder geändert noch 
dritten Personen zugänglich gemacht werden und sind bei 
Nichterteilung des Auftrages unverzüglich an den Auftragnehmer 
zurückzugeben. Evtl. erstellte Vervielfältigungen sind in diesem 
Fall zu vernichten. 

4. Behördliche und sonstige Genehmigungen sind vom 
Auftraggeber zu beschaffen und dem Auftragnehmer rechtzeitig 
zur Verfügung zu stellen. Der Auftragnehmer hat hierzu 
notwendige Unterlagen dem Auftraggeber auszuhändigen. 

 

III. Preise  

1. Alle Preise gelten nur bei ungeteilter Bestellung des 
angebotenen Objektes und bei ununterbrochener Montage und 
anschließender Inbetriebnahme. 

2. Soweit eine Preisvereinbarung nicht getroffen wurde, sind die 
am Tage der  Ausführung gültigen Arbeitslöhne und Materialpreise 
des Auftragnehmers maßgebend. Der Arbeitslohn wird nach 
tatsächlichem Arbeitsaufwand gemäß aktuellen Stundensatz pro 
Monteur abgerechnet. Fahrzeiten zum Leistungsort sowie 
Fahrzeiten vom Leistungsort zum Firmensitz in 59457 Werl und 
vorbereitende Rüstzeiten zur Abwicklung eines Auftrags werden 
zusätzlich zu dem tatsächlichen Arbeitsaufwand nach aktuellem 
Stundensatz pro Monteur abgerechnet. Die Anzahl der 
eingesetzten Monteure richtet sich nach der Art und Umfang der 
Ausführungsarbeiten. Der Auftragnehmer ist berechtigt Fahr- und 
Rüstzeiten pro Monteur abzurechnen. 

3. Festpreise haben nur dann Gültigkeit, wenn sie als solche vom 
Auftragnehmer schriftlich anerkannt und in Verbindung mit einer 
zeitlichen Absprache über Aufnahme und Abschluss der Arbeiten 
vereinbart werden. 

4. Im Übrigen ist der Auftragnehmer an Angebotspreise, die nicht 
Festpreise sind, nur für einen Zeitraum von 4 Monaten nach 
Vertragsabschluss gebunden. 

5. Verzögert sich die Aufnahme, der Fortgang oder der Abschluss 
der Arbeiten aus Gründen, die nicht vom Auftragnehmer zu 
vertreten sind, so ist er berechtigt, die Preise für Lohn-, Material- 
und sonstige entstandene Kosten nach 2. zu erhöhen. Die 
Regelung der Ziff. 4 bleibt hiervon unberührt. 

6. Im Angebot nicht ausdrücklich veranschlagte Leistungen, die 
zur Durchführung des Auftrages notwendig sind oder auf 
Verlangen des Auftraggebers ausgeführt werden, werden 
zusätzlich in Rechnung gestellt. Dies gilt insbesondere für Stemm-, 
Verputz-, Erdarbeiten und dergleichen. 

7. Die Preise verstehen sich für normale Arbeitszeit und 
Arbeitsleistungen. Für Über-, Nacht-, Sonn- und Feiertagsstunden 
sowie für Arbeiten unter erschwerten Bedingungen werden die 
tariflichen Zuschläge auf den Effektivlohn aufgeschlagen. 

8. Die Preise verstehen sich jeweils zzgl. der zum Zeitpunkt der 
Rechnungsstellung geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

 

IV. Zahlung 

1. Für alle Zahlungen gilt § 16 der Verdingungsordnung für 
Bauleistungen, Teil B (VOB/B). 

2. Die Zahlungen sind zu leisten bar, ohne jeden Abzug (Skonto, 
Rabatt), frei Zahlstelle des Auftragnehmers in deutscher Währung 
(EURO). 

3. Tagelohnarbeiten sind sofort nach Rechnungslegung zahl-bar. 

4. Werden die Zahlungsbedingungen nicht eingehalten oder 
werden Umstände  bekannt, die die Kreditwürdigkeit des 
Auftraggebers ernsthaft in Frage stellen oder wird ein Scheck bzw. 
ein Wechsel nicht eingelöst, so werden sämtliche offenstehenden 
Forderungen fällig. Nach fruchtlosem Ablauf einer von ihm 
gesetzten Nachfrist, verbunden mit Kündigungsandrohung, ist der 
Auftragnehmer sodann berechtigt, den Vertrag schriftlich zu 
kündigen und die Arbeiten einzustellen sowie alle bisher 
erbrachten Leistungen nach Vertragspreisen abzurechnen. Bei 
Überschreitung der Zahlungsfrist ist der Auftragnehmer befugt, 
nach Mahnung und Bestimmung einer Nachfrist von mindestens 2 
Wochen Verzugszinsen in Höhe von 4% über dem jeweiligen 
Diskontsatz zu verlangen. 

 

V. Lieferzeit und Montage 

1. Sind Ausführfristen nicht vereinbart, so ist mit den Arbeiten 
unverzüglich nach Auftragsbestätigung, spätestens jedoch 12 
Werktage nach Aufforderung durch den Auftraggeber zu beginnen, 
sofern der Auftraggeber die gem. II., Ziff. 2 erforderlichen 
Unterlagen beigebracht hat, ein ungehinderter Montagebeginn an 
der Baustelle gewährleistet und eine evtl. vereinbarte Anzahlung 
beim Auftragnehmer eingegangen ist. 

2. Verzögern sich Aufnahme, Fortführung oder Abschluss der 
Arbeiten aus  Gründen, die der Auftraggeber zu vertreten hat, und 
schafft er nicht unverzüglich Abhilfe auf Verlangen des 
Auftragnehmers, so kann dieser bei  Aufrechterhaltung des 
Vertrages Schadenersatz gem. § 6 Nr. 6 VOB Teil B verlangen 
oder dem Auftraggeber eine angemessene Frist zur 
Vertragserfüllung setzen und erklären, dass er den Vertrag nach 
fruchtlosem Ablauf der Frist kündigen werde. Für den Fall der 
Kündigung steht dem Auftragnehmer neben seinem bis dahin 
entstandenen Werklohn ein Anspruch der Mehrwertaufwendungen 
zu, die er für das erfolglose Angebot sowie für die Aufbewahrung 
und Erhaltung des geschuldeten Gegenstandes machen musste. 



 

3. Während der Ausführung der Arbeiten ist für die Aufbewahrung 
von Baustoffen und Werkzeugen etc. und zum Aufenthalt für die 
ausführenden Arbeitnehmer ein verschließbarer Raum bauseitig 
kostenlos zur Verfügung zu stellen. Leitungen und Einrichtungs-
gegenstände gehen in die Obhut des Auftraggebers über. 

 

VI. Eigentumsvorbehalt 

Der Auftragnehmer behält sich das Eigentum und das 
Verfügungsrecht an den Liefergegenständen bis zum Eingang 
sämtlicher Zahlungen aus dem Vertrag vor. Soweit die 
Liefergegenstände wesentlich Bestandteile des Grundstückes 
geworden sind, verpflichtet sich der Auftraggeber, bei 
Nichteinhaltung der vereinbarten Zahlungstermine dem 
Auftragnehmer die Demontage der Gegenstände, die ohne 
wesentliche Beeinträchtigung des Baukörpers ausgebaut werden 
können, zu gestatten und ihm das Eigentum an diesen 
Gegenständen zurück zu übertragen. Beeinträchtigt der Auftrag-
geber die vorgenannten Rechte des Auftragnehmers, so ist er 
diesem zu Schadenersatz verpflichtet. Die Demontage und 
sonstigen Kosten gehen zu Lasten des Auftraggebers. Werden 
Liefergegenstände mit einem anderen Gegenstand fest 
verbunden, so überträgt der Auftraggeber, falls hierdurch Forder-
ungen oder Miteigentum entstehen, seine Forderungen oder sein 
Miteigentum an dem neuen Gegenstand auf den Auftragnehmer. 

 

VII. Abnahme und Gefahrenübergang 

1. Die Abnahme der erbrachten Leistungen richtet sich 
ausschließlich nach § 12 der Verdingungsordnung für Bauleistun-
gen, Teil B (VOB/B). 

2. Der Auftragnehmer trägt die Gefahr bis zur Abnahme der 
Werkleistung. 

3. Gerät der Auftraggeber mit der Abnahme in Verzug, so geht die 
Gefahr im Verzugszeitpunkt auf ihn über. Ein Gefahrenübergang 
liegt auch vor, wenn die Montage aus Gründen, die der 
Auftraggeber zu vertreten hat, unterbrochen wird und er Auftrag-
nehmer die bis dahin erbrachten Leistungen einvernehmlich in die 
Obhut des Auftraggebers übergeben hat. 

4. Die Werkleistung ist nach Fertigstellung abzunehmen, auch 
wenn die endgültige Einregulierung noch nicht erfolgt ist. Dies gilt 
insbesondere nach probeweiser Inbetriebsetzung und für den Fall 
der vorzeitigen Inbetriebnahme (Baustellenheizung). Wegen 
unwesentlicher Mängel kann der Auftraggeber die Abnahme nicht 
verweigern. 

 

VIII. Versuchte Instandsetzung 

Wird der Auftragnehmer mit der Instandsetzung eines 
bestehenden Objektes beauftragt (Reparaturauftrag) und kann der 
Fehler nicht behoben werden oder das Objekt nicht instand 
gesetzt werden, weil der Auftraggeber den Zugang zum Objekt 
zum vereinbarten Termin schuldhaft nicht gewährt, oder der 
Fehler/Mangel trotz Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln 
der Technik nicht gefunden oder nach Rücksprache mit dem 
Auftraggeber nicht wirtschaftlich sinnvoll beseitigt werden kann, ist 
der Auftraggeber verpflichtet, die entstandenen Aufwendungen 
des Auftragnehmers zu erstatten, sofern nicht die Undurchführ-
barkeit der Reparatur in den Verantwortungs- und Risikobereich 
des Auftragnehmers (z. B. Ersatzteile können nicht mehr bestellt 
werden) fällt. 

 

IX. Sachmängel 

1. Die Mängelansprüche des Auftraggebers verjähren in einem 
Jahr ab Abnahme der Werkleistung durch den Auftraggeber.  

2. Die verkürzte Frist für Mängelansprüche von einem Jahr gilt 
nicht, soweit die Haftung gesetzlich vorgeschrieben ist, wie z.B. – 
bei arglistigem Verschweigen eines Mangels – bei Übernahme 
einer Beschaffenheitsgarantie, - bei vorsätzlicher oder grob fahr-
lässiger, nicht jedoch fahrlässiger Pflichtverletzung durch ihn 
selbst (Auftragnehmer), seinen gesetzlichen Vertreter oder seinen 
Erfüllungsgehilfen, bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit auch im Falle von fahrlässiger Pflichtverletzung. 

3. Von der Mängelbeseitigungspflicht sind Schadensfälle aus-
geschlossen, die nach Abnahme durch falsche Bedienung oder 
gewaltsame Einwirkung des Auftraggebers oder Dritter, durch 
unvermeidbare chemische oder elektrische Einflüsse, sowie durch 
normale/n Abnutzung/Verschleiß (z. B. von Dichtungen) entstan-
den sind. 

4. Systemimmanente geringe Farbabweichungen (z. B. herstel-
lungsbedingt der Keramikfliesen) und geringe Farbabweichungen, 
die auf die Verwendung oder die Zusammensetzung unter-
schiedlicher Materialien zurückzuführen sind, gelten als 
vertragsgemäß. 

5. Der Auftragnehmer muss im Rahmen seiner werkvertraglichen 
Mängelbeseitigungspflicht (Nacherfüllungspflicht) nur die zum 
Abnahmezeitpunkt vorhandenen/angelegten Mängel beseitigen, 
die ursächlich auf dem Inhalt des Werkvertrages (z. B. Reparatur-, 
Ausbesserungs-, Instandhaltungsauftrag) beruhen, nicht jedoch 
Mängel am Objekt des Auftraggebers, deren Ursache nicht auf 
den Inhalt des Werkvertrages zurückzuführen sind. 

 

X. Haftung 

1. Die Gewährleistung für erbrachte Leistungen richtet sich 
ausschließlich nach § 13 der Verdingungsordnung für Baulei-
stungen, Teil B (VOB/B). 

2. Ansprüche des Auftraggebers aus unerlaubter Handlung sind 
auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit des Auftragnehmers oder 
seiner Erfüllungsgehilfen beschränkt. 

3. Werden für den Betrieb der erstellten Anlage aggressive Medien 
(Wasser, Luft, etc.) verwendet und dadurch Schäden verursacht, 
so haftet der Auftragnehmer nicht, wenn der Auftraggeber es 
unterlassen hat, in der Auftragserteilung schriftlich auf diesen 
Umstand hinzuweisen. 

4. Werden auf Verlangen des Auftraggebers bereits installierte 
wasserführende Anlagen vorzeitig in Betrieb genommen, hat der 
Auftraggeber bei Gefahr von Frosteinbrüchen entsprechende 
Schutzmaßnahmen durchzuführen. Gegebenenfalls hat er den 
Auftragnehmer zu beauftragen, die Anlage gegen Zahlung einer 
entsprechenden Vergütung zu entleeren. Für Schäden an der 
vorzeitig in Betrieb genommenen Anlage, die ihre Ursache in 
fehlenden oder unzureichenden Schutzmaßnahmen durch den 
Auftraggeber haben, haftet der Auftragnehmer nicht. 

 

XI. Gefahrenübergang 

Wird die Anlage vor der Abnahme durch höhere Gewalt oder 
andere, vom Auftragnehmer nicht zu vertretende Umstände 
beschädigt oder zerstört, so hat der Auftragnehmer Anspruch auf 
Bezahlung der bisher ausgeführten Arbeiten. Gerät der 
Auftraggeber mit der Abnahme in Verzug, so geht die Gefahr im 



 

Verzugszeitpunkt auf ihn über. Das gleiche gilt, wenn die Montage 
aus Gründen, die der Auftraggeber zu vertreten hat, unterbrochen 
wird und wenn der Auftragnehmer die bis dahin erbrachten 
Leistungen einvernehmlich in die Obhut des Auftraggebers 
übergeben hat. 

 

Zusatzbedingungen für den Bereich Kaminofentechnik 

XII. Technische Grundlagen 

1. Kamin-, Kachel- oder Specksteinöfen sind grundsätzlich 
Zusatzheizungen und kein Ersatz für Heizungsanlagen, es sei 
denn, dies wird vom Kunden ausdrücklich gewünscht und 
schriftlich vereinbart. Dies gilt ebenfalls für wassergeführte Holz- 
und Pelletöfen. 

2. Proben, Muster und Ausstellungsstücke gelten nur als 
annäherndes Beispiel für Qualität, Abmessungen und Farbe. 
Abweichungen berechtigen den Käufer nicht, irgendwelche 
Gewährleistungsansprüche gegen H&S zu stellen. 

3. Gleiches gilt für Haarrisse, die infolge der natürlichen 
Gesteinsbildung auftreten können und keinen Einfluss auf 
technische Funktionen des Ofens haben. Für Sichtsteine gelten 
Maßtoleranzen (Höhe und Breite) von +/-2.0 mm als üblich und 
berechtigen nicht zur Reklamation. 

4. Nach längerem Nichtheizen durch Feuern mit nicht ausreichend 
abgelagertem Holz oder durch falsche Bedienung kann es zur 
Kondensbildung kommen. Daraus resultierende feuchte Aus-
blutungen, d. h. Verfärbungen in den Fugen, sind normal und 
können nicht reklamiert werden. 

5. Planskizzen sind nur annähernd detail- und maßstabsgetreu. 
Der geplante Ofen wird den örtlichen Gegebenheiten angepasst 
und kleinere Abweichungen bis zu +/- 5 cm Höhe, Breite, Tiefe 
ohne Rücksprache ausgeführt. Wesentliche Abweichungen 
werden nicht ohne Zustimmung des Käufers vorgenommen. Rügt 
der Käufer während der Bauzeit entsprechende sichtbare 
Änderungen nicht, so akzeptiert er diese und kann Mängelrügen 
daraus nicht herleiten. 

6. Bezüglich der Tragfähigkeit der jeweiligen Deckenkonstruktion 
hat der Käufer die Pflicht, sich bei einem Statiker Sicherheit zu 
verschaffen, dass diese den Gewichtsanforderungen des jeweils 
ausgewählten Kachel-/Specksteinofens entsprechen. 

7. Vor der Bestellung hat der Kunde sich beim Schornsteinfeger 
oder einem sonstigen Fachmann darüber zu vergewissern, dass 
der Ofen ohne technische Hindernisse an die Schornsteinanlage 
angeschlossen werden kann und der Schornsteinzug zum 
ordnungsgemäßen Betrieb des Ofens geeignet ist. Sofern H&S 
dies überprüfen soll, hat der Kunde H&S einen entsprechenden 
Auftrag zu erteilen.  

8. Der Käufer/Bauherr ist verantwortlich für die Abnahme des 
Kaminofens durch den zuständigen Bezirksschornstein-
fegermeister. 

 

XIII. Reklamation  

1. Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften, soweit 
nicht nachfolgend etwas anderes geregelt ist. 

2. Generell schließen herstellungsbedingte Abweichungen in 
Maßen, Inhalten und Farbtönen, die sich im Rahmen der 
handelsüblichen handwerklichen Toleranzen (s. Ziff. II, 4 - 6) 
bewegen, die Geltendmachung hinsichtlich der Gewährleistungs-

ansprüche aus. Insbesondere kann keine Gewähr dafür über-
nommen werden, dass unsere Erzeugnisse mit evtl. vorgelegten 
Handmustern genau übereinstimmen. 

3. Reklamationen wegen fehlerhafter oder anderer als 
vertragsgemäßer Ware sind unverzüglich nach Empfang der 
beanstandeten Warensendung schriftlich geltend zu machen, 
soweit dies erkennbar ist. Die Reklamation muss jedenfalls vor der 
Verarbeitung der Ware erfolgen. Transportschäden sind ebenfalls 
unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Bei Werkleistungen müssen 
offene Mängel bis spätestens bei Abnahme gerügt werden, 
andernfalls erlischt der Gewährleistungsanspruch. 

4. Ist die Mängelrüge eines Bestellers begründet, so regeln sich 
die Ansprüche wie folgt: 

a) Der Besteller kann Preisminderung oder Nachbesserung 
fordern. Bei Warensendungen kann Ersatz- bzw. Nachlieferung 
von mangelhaften Waren gefordert werden. 

b) Schadenersatz, gleich aus welcher Rechtsgrundlage, kann der 
Besteller nur nach zweimaliger erfolgloser Nachbesserung geltend 
machen und wenn uns grobes Verschulden oder Vorsatz 
anzulasten ist. 

 

Zusatzbedingungen für den Handel mit Heizungs-, Sanitär- 
und Kaminofentechnikmaterialien 

XIV. Preise 

1. Die Preise verstehen sich ab Lager netto Kasse, franco eben 
Erde, nicht abgeladen zzgl. Mehrwertsteuer oder ab Werk zzgl. 
Fracht und Mehrwertsteuer, sofern nichts anderes vereinbart war. 
Bei Lieferungen ab Werk werden die Preise nach den 
Bedingungen, der am Liefertag gültigen Preisliste des jeweiligen 
Lieferwerkes ermittelt. Werden nach Vertragsabschluss Frachten, 
Abgaben wie Steuern, Zölle, Gebühren u. ä. eingeführt oder 
erhöht, besteht die Berechtigung, den Kaufpreis zu erhöhen. Die 
vorstehenden Sätze 2 und 3 gelten in Geschäftsbeziehungen mit 
Nichtkaufleuten bei Dauerschuldverhältnissen und dann, wenn die 
Lieferung oder Leistung 4 Monate nach Vertragsabschluss 
erbracht werden soll. 

2. Wird die Ware ohne eine entsprechende rechtliche 
Verpflichtung zurückgenommen, so können dem Käufer bis zu 
 15% des Rechnungswertes als angemessenen Kostenausgleich 
berechnet werden. 

 

XIV. Lieferfristen und -termine 

1. Lieferfristen und -termine gelten nur annähernd, es sei denn, 
dass die H&S GmbH eine schriftliche Zusage ausdrücklich als 
verbindlich gegeben hat. Lieferfristen beginnen mit dem Zugang 
unserer Auftragsbestätigung, keinesfalls jedoch vor Klärung aller 
Ausführungseinzelheiten und der Beibringung etwaiger 
erforderlicher Bescheinigungen durch den Käufer. Bei Verkäufen 
ab Werk sind die Lieferfristen und -termine eingehalten, wenn die 
Ware innerhalb der Lieferfrist oder zu dem Liefertermin das Werk 
verlässt: sie gelten ferner mit der Meldung der Versandbereitschaft 
als eingehalten, wenn die Ware ohne mein Verschulden oder 
Verschulden des Lieferanten nicht rechtzeitig abgesandt werden 
kann. Zugesagte Lieferfristen verlängern sich um den Zeitraum, 
um den der Käufer mit seinen Verpflichtungen mir gegenüber aus 
diesem oder einem anderen Vertrag in Verzuggerät, zuzüglich 
einer angemessenen Anlaufzeit. 

2. Ereignisse höherer Gewalt berechtigen die H&S GmbH – auch 
innerhalb eines Verzuges – die Lieferung um die Dauer der 



 

Behinderung und einer angemessenen Anlaufzeit hinauszu-
schieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teiles vom Vertrag 
ganz oder teilweise zurückzutreten. Der höheren Gewalt stehen 
Streik, Aussperrung, Mobilmachung, Krieg, Blockade, Aus- und 
Einfuhrverbote, Roh- und Brennstoffmangel, Feuer, Verkehrs-
sperren, Störungen der Betriebe oder des Transports und sonstige 
nicht zu vertretende Umstände gleich, die der H&S GmbH die 
Lieferung unzumutbar erschweren oder unmöglich machen, und 
zwar einerlei, ob sie bei uns, meinen Vorlieferanten oder einem 
ihrer Unterlieferer eintreten. Der Käufer kann von der H&S GmbH 
die Erklärung verlangen, ob sie zurücktreten oder innerhalb 
angemessener Frist liefern will. Erklärt sich die H&S GmbH nicht, 
kann der Käufer zurücktreten. 

3. Ein dem Käufer oder der H&S GmbH mir zustehendes 
Rücktrittsrecht bezieht sich grundsätzlich auf den noch nicht 
erfüllten Teil des Vertrages. Nur wenn die bereits erbrachten 
Teilleistungen für den Käufer ohne Interesse sind, ist er zum 
Rücktritt vom gesamten Vertrag berechtigt. 

4. Erwächst dem Käufer wegen einer auf unserem Verschulden 
beruhenden Verzögerung ein Schaden, so ersetzt die H&S GmbH 
den nachweislich entstandenen, im Zeitpunkt des Vertrags-
abschlusses voraussehbaren Schaden, höchstens jedoch 5% 
desjenigen Teils der Gesamtlieferung, der infolge der Verspätung 
nicht rechtzeitig oder nicht voll vertragsgemäß geliefert werden 
kann. Die Einschränkung gilt nicht, soweit wir  in Fällen des 
Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit zwingend haften. Das 
Recht des Käufers zum Rücktritt nach fruchtlosem Ablauf einer der 
H&S GmbH gesetzten Nachfrist bleibt unberührt. 

 

XVI. Eigentumsvorbehalt 

1. Alle Waren bleiben Eigentum (Vorbehaltsware) der H&S GmbH 
bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen, gleich aus welchem 
Rechtsgrund, einschließlich der künftig entstehenden oder 
bedingten Forderungen, auch aus gleichzeitig oder später 
abgeschlossenen Verträgen. Das gilt auch, wenn Zahlungen auf 
besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden. Bei 
laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung 
unserer Saldoforderung. Zahlungen - auch Scheckzahlungen - die 
gegen Übersendung eines von uns ausgestellten und vom 
Abnehmer akzeptierten Wechsels erfolgen, gelten erst dann als 
Zahlung, wenn der Wechsel vom Bezogenen eingelöst ist und die 
H&S GmbH somit aus der Wechselhaftung befreit ist, sodass der 
vereinbarte Eigentumsvorbehalt mit allen in diesen Bedingungen 
festgelegten Sonderformen (unbeschadet weitergehender 
Vereinbarungen) zumindest bis zur Einlösung des Wechsels zu 
unseren Gunsten bestehen bleibt. 

2. Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen für die H&S 
GmbH als Hersteller im Sinne von § 950 BGB, ohne  uns zu 
verpflichten. Die verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im 
Sinne dieser Bedingungen. Wird die Vorbehaltsware mit anderen 
der H&S GmbH nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet oder 
untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der 
neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der 
Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verwendeten 
Waren z.Zt. der Verarbeitung oder Vermischung. Die so 
anstehenden Miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltsware im 
Sinne dieser Bedingungen. Werden unsere Waren mit anderen 
beweglichen Gegenständen zu einer einheitlichen Sache 
verbunden oder untrennbar vermischt und ist die andere Sache als 
Hauptsache anzusehen, so gilt als vereinbart, dass der Käufer mit 
anteilig Miteigentum überträgt, soweit die Hauptsache ihm gehört. 
Er verwahrt diese unentgeltlich für die H&S GmbH. Für die durch 
die Verarbeitung und die Verbindung sowie Vermischung 
entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für die 
Vorbehaltsware. 

3. Der Käufer darf die Vorbehaltsware im gewöhnlichen 
Geschäftsverkehr, zu seinen normalen Geschäftsbedingungen und 
solange er nicht im Verzug ist, veräußern, vorausgesetzt, dass er 
mit seinem Abnehmer einen Eigentumsvorbehalt vereinbart hat 
und dass die Forderungen aus der Weiterveräußerung gemäß den 
Ziffern 4-6 an uns übergehen. Der Weiterveräußerung steht der 
Einbau in Grund und Boden oder in mit Gebäuden verbundenen 
Anlagen oder die Verwendung zur Erfüllung sonstiger Werk- oder 
Werklieferungsverträge durch den Käufer gleich. 

4. Die Forderungen des Käufers aus der Weiterveräußerung und 
Vorbehaltsware werden bereits jetzt an uns abgetreten. Wird die 
Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen von der H&S 
GmbH nicht gelieferten Sachen veräußert, so gilt die Abtretung der 
Forderung aus der Weiterveräußerung nur in Höhe der in meinen 
Rechnungen genannten Werte der jeweils veräußerten 
Vorbehaltsware. Bei der Weiterveräußerung von Waren, an denen 
wir Miteigentumsanteile haben, gilt die Abtretung der Forderung in 
Höhe dieser Miteigentumsanteile. Die abgetretenen Forderungen 
dienen in demselben Umfange zur Sicherung wie die 
Vorbehaltsware. 

 

 XVII. Gerichtsstand 

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist  59754 Werl der Sitz der H&S 
Heizungs-, Sanitär- und Kaminofentechnik GmbH, soweit nicht 
gesetzlich zwingend etwas anderes vorgeschrieben ist. 

(Die VOB/B liegt in unseren Geschäftsräumen zur Einsichtnahme 
aus.) 

 


